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Abänderung w
der Aufnahmebedingungen des Allgemeinen Krankenhauses

zn Bad Homburg v. d. H.
vom 31, März 1620.

Mit Wirkung vom 1. November 1920 ab werden die
Verpflegungssätze für das Allgemeine Krankenhaus zu
Bad Homburg v. d. H. anderweit wie folgt festgesetzt.

I . Kl . Il .Kl . ITh Kl.
Mk Mk. Mk.

ä. für Eingesessene des sogen,
kleinen Kreises (früheres
Amt Homburg 50.— 30.— 25 —

b. für außerhalb desselb. Woh¬
nende 55.— 40.— 30.—
Die übrigen Sätze des Tarifs bleiben wie bisher be¬

stehen.
Im zweiten Satz der Rubrik „Verpflegungssätze " wer¬

ben die zwei ersten Sätze gestrichen, und es tritt an deren
Stelle folgender Satz : „In den Pflegesätzen für Kranke 1.
und 2. Klasse sind die Kosten für ärztliche Behandlung
nicht mit einbegriffen "

Bad Homburg v. d. H., den 5. November 1920.
Der Vorsitzende der Amts -Armen-KomMission.

I . V. : S e tze pf a n d t.
r - — 111 . i . .
t „ .

ViehseuchenpolizeilicheAnordnung.
Auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzesvom

26. Juni t909 (R . E . Bl S . 519) wird zum Schutze gegen
die Maul - und Klauenseuche gemäß 8 79 Abs. 2 desselben
Gesetzes und 88 1, 3 des Ausführungsgefetzes zum Vieh¬
seuche ngesetze vom 25. Juli 1911 (Gesetzfamml. S . 149)
foltzendes bestimmt:

Die viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 15.
Februar 1915 (Reichs- und Staatsanzeiger Nr . 45),
durch die die 88 172, 173 der viechseuchenpolizeilichen
Anordnung vom 1. Mai 1912 (Beilage zu Nr . 105
des Reichs- und Staatsanzeigers vom 1. Mai 1912)
für bestimmte Militärtransporte vorübergehend
außer Kraft gesetzt worden sind, wird hierdurch auf¬
gehoben . Die 88 172, 173 haben demnach fortan wie¬
der in vollem Umfange Geltung.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬
dung in Kraft.

Berlin , den 7. Oktober 1920.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Im Aufträge : Nevermann.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg v. d. H. den 10. November 1920.

Der Landrat.
' 1 , v. Marx.

Abschrift.
In meinem Erlasse vom 19. Juni 1920 — III.  Ku.

14 739 — fyahe \ d> nticf ) bis * zux ani >eru >eiti >fjien fftegetunjßi

damit einverstanden erklärt , daß in den Fällen , in denen
der Arbeitgeber Zwischenmeister oder solche Hausgewerbe¬
treibende beschäftigt, die ihrerseits wiederum Arbeitnehmer
gegen Entgelt angcstellt haben , das Entgelt des Zwischen-
mersters dem Abzüge nicht unrerworfen wird . Ich bin da¬
bei von der Erwägung ausgegangen , daß in einem solchen
Falle eine doppelte Kürzung eintreten würde , wenn man
sowohl das volle Entgelt , das dem Zwischenmeister ausge¬
zahlt wird , als auch den Lohn , den der Zwischenmeister
seinen Arbeitnehmern bezahlt , den Bestimmungen über den
Steuerabzug vom Arbeitslöhne unterwerfen würde.

Die Gründe , die für diese vorübergehende Regelung
maßgebend waren , sind nach dem Inkraftrreten der vor¬
läufigen Bestimmungen vom 23. Juli 1920 weggefallen,
es besteht fomit kein Anlaß mehr, dar Entgelt des Zwi¬
schenmeisters vom Steuerabzug vom Arbeitslohn freizu-
laffen. Rach 8 2 Abs. 4 Ziffer 1 a. a . O. gellen als Ar¬
beitslohn im Sinne des Abs. 1 a. a . O. nicht Entschädi¬
gungen . welche nach ausdrücklicher Anordnung oder Ver¬
einbarung zur Bestreitung des durch den Dienst oder Auf-
rrag rerarlaßten Aufwandes gewährt werden . Enthält
eins Vergütung kür Dienstleistungen neben dem Arbeits¬
löhne zugleich eine Entschädigung für den durch den Dienst
oder Auftrag ver -rnlaßten Aufwand , so kann der Arbeit-
nehmerftdie Entscheidung des für seinen Wohnsitz oder ge¬
wöhnlichen Aufenthaltsort zuständigen Finanzamtes dar¬
über beantragen , welcher Teil der Vergärung als Arbeits¬
lohn anzusehen ist. Das Finanzamt erteilt dem Arbeit¬
nehmer hierüber eine Bescheinigung, die den Arbeitgeber
bindet.

Auf Grund dieor Bestimmungen wird sich im Einzelfall
feftftellen lassen, inwieweit das Entgelt des Zwifchen-
meifters als sein Arbeitslohn im Sinne des 8 2 Abs. 1 der
vorläufigen Bestimmungen vom 28. Juli 1920 anzusehen
ist und welcher Teil des ihm von dem Arbeitgeber (Unier-
nehmeri ausgezahlten Betrages die Entlohnung für die
von diem Zwischenmeister avgestellten Arbeitnehmer dar¬
stellt. Demgemäß hat der Arbeitgeber llInternehmer)
10 v. H. des von ihm an den Zwischenmeister zu entrich¬
tenden Betrages nur insoweit einzubehalten , als dieser
Betrag nicht auf die von dem Zwifchenmeifter selbst an
seine eigenen Bediensteten zu zahlenden Löhne entfällt,
während der Zwischenmeister seinen Arbeitnehmern dien
Lohn um 10 v. H. zu kürzen hat.

Bei dieser Sachlage besteht kein Grund , den Erlaß vom
18. Juni 1920 — 111 9043 — weiterhin aufrechtzuerhal
ten , sondern es wird auch in diesen Fällen enisprechend der
Vorschrift des 8 2 Abs. 4 Zifter 1 der vorläufigen Bestim¬
mungen vom 28. Juli 1920 zu verfahren sein.

Die Frage , ob es sich bei den Zwischenmeistern um
einen 'selbständigen Arbeitgeber ha-ndelt . der neben der Ein¬
kommensteuer noch der Besteuerung nach dem Umsatzsteuer¬
gesetz vom 24. Dezember 1919 unterliegt und bei dem ein
Steuerabzug vom Arbeitslöhne nicht stattzufinden hat
od>er ob ein Arbeitnehmer in Frage kommt, der Steuer¬
abzug unterworfen ist, läßt sich bei der Verschiedenheit der
in Betracht kommenden wirtschaftlichen Verhältnisse nur
non  Fall zu Fall entscheiden und unterliegt der Ewtschel-

bung bcr USeranlafruntis * urtb Weitromittelbebörbcn.
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naquiamag ) uaq ui pji âtzMamanviU qun qnvM a>d

qquvjxtatzaD i'K 'L

0861  xaqmanojtz '£ uaq ' H q 'a ßxnqmoH qvg;
'uaqxaox

;iia ;jaß pozo ;oxxtz nk xaqo lpiliuxlpj - - aqxotzrqiaLijock
-s ;xö aiq ßunuqi (z xapiixq ajnvixajjvW xqj tzvxquvI xaq
xaijvmatz) uaquaxotzao uajnvjxejjvgtz uaq >nk itzqu aiq qun
ßunuqxo xapiaaxL ajnvzxajjvM xnj \ q isatzajaßxajjvgx
sZq gp£ §) aqx otzaq>aLiiodxajjVW uaß,quvpjnk xaq >aq xaqo
—- uaqvqsaiW ui tzntzijsnvsjxikaxtz xaq ' > q aqistzaqnvq
-xajjvW xaq tag p jqjtz 981 § tz v̂u uuoj ßvxpujtz xad

uaquamnkuv ;(piu pilxipjxoztz aj.aiq ;ji ‘quij uaßvxpaS
-uia tzmqqunxD m; aiq ‘apfpajß jnptz ijx ißvxpuvaq tzmqxaj
-zvgtz svq m ßunßvxiuiJ auia ! xatzxoa ptzriu uuaa : 'ptzijipxa
'P 861  p '1  mv ' i 'q 'satzajaßxajjvW ua ;aappj,vx; ug maq
tzivu uaxtzvg utzak uoa jnvptzjtz ; >m - pjgpajjvq 6ZC 8 -Pn o
•jßxaa — uatznuaq nk uapxptz uapautz-iakaq satzajag) sa .aiq gp tz
mi xaq xauia ui jnvpxajjvW uauia 'p(p3j£ uia (££ 9 D
'®) 6161  pixdjtz l  moa satzajaßxajjvW âq p ' Itzjtz 086  8
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Ist die nach Abs. 1 vorgeschriebene Anhörung vor der
Kündigung nicht möglich, so ist sie unverzüglich nachzu¬
holen.

8 6.
Arbeitnehmer , die in den ersten sieben Tagen nach

ihrer auf Grund dieser Berordnung erfolgenden Ent¬
lassung nach ihrem Heimatorte fahren , bekommen, insofern
sie bisher im Obertaunuskreise wohnten , für ihre Person
uitd gegebenenfalls für ihre Familie freie Beförderung
bei Vorlage des polizeilichen Abmeldescheines und einer
Bescheinigung des Arbeitgebers über den Zeitpunkt und
den rechtlichen Grund ihrer Entlassung.

Arbeitnehmern , die nicht aus Erwerb angewiesen sind,
steht dieses Recht nicht zu.

8 7.
Für jeden auf Grund dieser Berordnung zu entlassenden

Arbeitnehmer ist eine Ersatzperson durch Vermittlung des
Kreisarbeitsnachweises einzustellen.

8 8.
Die Neueinstellung von Arbeitnehmern , deren Weiter-

beschästigung nach § 1 dieser Perordnung durch eine Aus-
sorderung des Kreisarbeitsnachweises als unzulässig er¬
klärt werden kann, ist verboten.

8 9-
Arbeitgeber , die einer nach § 7 erlassenen Anordnung

schuldhaft . zuwiderhandeln , insbesondere ohne wichtigen
Grund die Einstellung einer ihnen nachgewiesenen Arbeits¬
kraft verweigern , können, von dem Demobilmochungsaus-
schutz für jede nicht besetzte Arbeitsstelle mit einer Butze
bis zu 3000 Mark belegt werden . Die Butze wird wie
Gemeinedabgaben beigetrieben.

Dem Arbeitgeber steht binnen einer Woche seit Zu¬
stellung die Beschwerde beim Demobilmachungskommissar
zu. Dieser entscheidet endgültig.

8 io. '
Zur Durchführung dieser Verordnung haben alle in

Betracht kommenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeder¬
zeit die vom Kreisarbeitsnachweis angeforderten Aus¬
künfte zu erteilen und Meldungen zu erstatten.

8 11.
Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund

dieser Verordnung von den Demobilmachungsorganeu er¬
lassenen Anordnungen werden , soweit sie nicht mit Butze
bedroht sind mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mk. oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Die Strafverfolgung tritt auf Antrag des Demobil-
machungskommifsars in Wiesbaden ein.

8 12.
Diese Verordnung tritt drei Tage nach ihrer Veröf¬

fentlichung in Kraft
Bad Homburg , den 10. November 1920.

Der Demobilmachungsausschutz
von Marx,  Landrat.

Rückführung von zurückgelassenem Gepäck und Nachlatz
ehemaliger französischer und belgischer Kriegs- u. Zivil-

gefangener.
Die ehemaligen Arbeitgeber von französischen und bel¬

gischen Gefangenen werkten hiermit ausgesordert , noch in
ihren Händen befindliches Eigentum solcher Gefangener
dem Unterzeichneten Landratsamt binnen 14 Tagen vom
Erscheinen dieses Ausrufes ab anzumelden.

Wer den Besitz von Gepäckstücken, Geld oder Wettsachen
vorsätzlich verschweigt und nicht zur Anmeldung bringt,
macht sich der Unterschlagung , derjenige , der von dem Vor¬
handensein Kenntnis hat und dies nicht zur Anzeige bringt,
der Hehlerei schuldig.

Die Anmeldung mutz für jeden einzelnen Gefangenen
aus besonderem Blatte erfolgen und enthalten:

1. Namen . Stammlngeu und Nummer des ehemali¬
gen Kriegsgefangenen , Truppenteil desselben und
möglichst Wohnott desselben,

2. Angabe , ob er als Gefangener entlassen, entwichen
oder verstorben ist,

3. Möglichst genaue Angaben über die Beschaffenheit
des zurückgolaffenen Gepäcks (z. B . Hanolofser.
Kiste, Sack, Paket ) ,

4. Das Gewicht jedes einzelnen Gepäckstückes.
Bei zurückgelassenem Geld ist anzugeben , welche Beträge

in deutschem oder in ausländischem oder in Kr iegsge fange-
nen-Getd vorhanden sind. Bei zurückgelasseuen Werisachen
ist jede einzelne Wertsache genau zu bezeichnen.

Etwa von den Gefangenen selbst bereits verpaare Ge¬
päckstücke dürfen nicht geöffnet werden , dagegen mutz der
Inhalt etwaiger offener Säcke pp. genau angegeben werden.

Die Anmeldung mutz voll dem ehern. Arbeitgeber mit
Bor - und Zuname deutlich unterschrieben sein und seinen
Wohnort mit Straße und Hausnummer enthalten.

Diese Anmeldungen werden von dem Unterzeichneten
Landratsamt der Inspektion der Kriegsg -efangenlager
Frankfurt a. M ., Hochftratze 18, übersandt . Die Inspek¬
tion wird sich mit jedem einzelnen ehemaligen Arbeit¬
geber unmittelbar in Verbindung setzen und bezgl. Ver¬
packung,̂ Bezeichnung und Absendung genaue Anweisung
geben, sowie die dazu erforderlichen Postpaketadressen,
Postanweisungen und Gutscheine für frachtfreie Gepäck¬
beförderung ordnungsgemäß ausgefüllt den Arbeitgebern
zusenden.

Bad Homburg v. d. H., den 4. November 1920.
Der Landrat.

I . V.: Eetzepfandt.

Mch»e«crBorschnstresKkMedeiirmittell>mti:
Nachweis

über Brofharfen für 3en 14fägigen öeifraum
nachroeis

über 5ucherharfen für 9en Dierroöchigen öeifraum
sowie Der[chie0ene sichere Formulare halfen roir Dorräfig.

6xfra-flnferfigungen
von Formularen, Briefbogen, Dienffbriefumtchfäge Osw¬

in flenhbar kürzester Seif.
öufenberg-Drucherei6. m. b. ß.

(Kreisblaff;Drucherei) Ba9 Bombur&
Telefon 414— Dorofheenffraße 21/23.
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